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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
Fachbereich des Oberbürgermeisters

Beteiligt:

Betreff:
Arbeitnehmervertreter/Arbeitnehmervertreterinnen im Aufsichtsrat der ENERVIE AG

Beratungsfolge:
26.02.2015 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

A) Der Rat der Stadt Hagen ermächtigt Herrn Oberbürgermeister Erik O. Schulz 
zum Unterzeichnen der dieser Vorlage als Anlage 1 angefügten Vereinbarung 
zur Entsendung von sieben Arbeitnehmervertretern/Arbeitnehmervertreterinnen 
in den Aufsichtsrat der ENERVIE AG. 

B) Der Rat der Stadt Hagen beauftragt den/die mit Beschluss zur Vorlage 
0127/2015 in die Jahreshauptversammlung der ENERVIE AG am 27.04.2015 
entsendeten stimmberechtigte/n Vertreter/in der Stadt Hagen, die sieben 
Arbeitnehmervertreter/Arbeitnehmervertreterinnen dem Vorschlag des 
Aufsichtsrates der ENERVIE AG entsprechend zu wählen.
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Kurzfassung
entfällt

Begründung
Es ist vorgesehen, im Einvernehmen mit dem Gesamtbetriebsrat der ENERVIE AG 
die bestehende Vereinbarung zur Entsendung von sieben 
Arbeitnehmervertretern/Arbeitnehmervertreterinnen in den Aufsichtsrat der ENERVIE 
AG zu ändern. Die veränderten Passagen sind in dem in Anlage 1 zu dieser Vorlage 
hinterlegten Vereinbarungstext grau unterlegt. 

Da die Städte Hagen und Lüdenscheid mit diesem Vertrag Aufsichtsratsmandate an 
die Arbeitnehmervertreter/Arbeitnehmervertreterinnen “freiwillig abtreten“, soll der 
Oberbürgermeister durch eine Ratsentscheidung zur Unterschrift ermächtigt werden.

Am 27.04.2015 wird der Aufsichtsrat der ENERVIE AG von der 
Jahreshauptversammlung neu gewählt (vgl. hierzu die ebenfalls zur aktuellen 
Ratssitzung erstellte Vorlage 0127/2015). Es ist vorgesehen, die sieben neuen 
Arbeitnehmervertreter schon auf Basis des hier zu beschließenden Vertrages zu 
benennen. 

Mit Beschluss zur Vorlage 0127/2015 wurde bereits ein stimmberechtigter 
Vertreter/eine stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen in die Hauptver-
sammlung zur Wahl der städtischen Aufsichtsratsmitglieder entsendet. Die 
Verwaltung schlägt vor, das mit Vorlage 0127/2015 übertragene Mandat dieses 
Vertreters/dieser Vertreterin dahingehend zu erweitern, dass von ihm/ihr dem 
Vorschlag des Aufsichtsrates der ENERVIE AG entsprechend die sieben 
Arbeitnehmervertreter/Arbeitnehmervertreterinnen gewählt werden.

Finanzielle Auswirkungen

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. 
Erik O. Schulz
Oberbürgermeister
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Vereinbarung

über die freiwillige Beteiligung von Arbeitnehmervertretern
am Aufsichtsrat der Südwest(alen Energie und Wasser AG (r,ENERVIE)

zwischen

der Stadt fta gen, vertreten dUrch ihren Oberbürgermeister, Herrn Erik 0. Schulz, Rattiausstr. 13, 5S095
Hagen, und

der Stadt LQdenscheid, vertreten durch ihren Bürgermeister, Herrn Dieter Dzewas, Ratliausptatz 2,
58507 Lüdensched

einerseits

sowie den Arbeilnehmeftertretungen des ENERVIE Konzerns, nämch

dem Unternehnensübergreifenden Gesamtbetriebsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden, Herrn
Thomas Majewsk PJatz der Impulse 1, 58093 Hagen,

dem Betriebsrat Zen frei, vertreten durch seinen Vorsitzenden, Herrn Thomas Maewski, Piatz der
Impulse 1, 58093 Hagen,

dem Betriebsrat Netze, vertreten durch seinen Vorsitzenden, Herrn Claus Rudel, Lennestr. 2, 58507
LdenscheEd, und

dem Betriebsrat Erzeugirng, vertreten durch seinen Vorsitzenden, Herrn Ludger König, Auf der Mark
58791 Werdohl

andererseits

1. Allg emetnes

Die nach dieser Vereinbarung für den Aufsichtsrat der ENERVIE vorgeschlagenen
Arbeitnehmerverlreter erfüllen im Falle ihrer Berufung durch die Aktionäre die ihnen
übertragenen Aufgaben in vertrauensvo!ter Zusammenarbeit mit den übrigen Mitgliedern des
Aufsichisrats sowie den Geselischaftsorganen zum Wohl des Unternehmens. Sie üben Ehre
Tätigkeit nach Maßgabe der Gesetze sowie der Satzung der ENERUJE aus.



Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Vorschlagsreclit der Arbeitnehmer

2.1 Der Aufsichtsrat besteht aus 21 MitgRedern, von denen 14 Vertreter der Aktionäre sowie 7
Vertreter der Arbeitnehmer sein so[en.

2.2 Als Ar eitnehmervertreter sollen gewhIt werden:

22.1 der Vorsitzende des un!emehmensübergreffenden Gesam!betriebsr&s,

2.2.2 .V hiag des rZera
2.2.3 zwiYrtaVIagdesBIbNetze
2.24 zwei .Ve rtrete.ratif .VarScMag etriebsIraIs7eug[mg,

2.3 Wird ein Arbeitnehmer gemäß Ziff. 2,2.2 bis 2.2.4 ars Vertreter ifir den Aufsichtsrat
vorgeschlagen, muss er als Arbeitnehmer oder leitender Angestellter im Sinne von § 5 Abs. 3
BetrVG im Unternehmen der Mark-E AG, der Mark-E Effizienz GmbH, der Stadtwerke
Lüdenscheid GmbH oder der Bäderbelneb Lüdenscheid GmbH angestellt sein Hinsichtlich
der Arbeitnehmer (anderer) verbundener Unternehmen im Sinne der § 15 if. AMG besteht
kein Vorschlagsrecht. Im Librigan gelten § 4 Abs. 3 Satz 1-3 DrittelbG, § 8 Abs. 1 Satz 3
BetrVG entsprechend. Jei.'i51s ein gemäß Zff. 2.2.2 und 2.2.3 als VertreIer für den
Aufsichtsrat vorgeschlagener Arbeitnehmer muss ats Arbeitnel'irner oder leitender
AngesIeter im Sinne von § 5 Abs. 3 BetrVG m Unternehmen der Stadtwerke Lüdenschekl
GmbH angestellt sein oder vor seinem Wechsel in ein anderes konzerninlemes Unternehmen

ngeste1lt gewesen sein.

Bestellung. Abberufung und Ausscheiden

3.1 Die Vertreter der Arbeitnehmer werden durch Beschluss der Hauptversammlung der
ENERVFE in den Aufsichtsrat gewähll. Die Hauptversammlung soll die Vorschläge der
Arbeitnehmer möglichst bestätigen, ist hieran aber nicht gebunden.

3.2 Sollten Arbeilnehmervertreter vor Abrauf ihrer Amtsperiode als Mitglieder des Aufsichtsrats
der ENERVIE aus ihrem aktiven Arbeitsverhältnis zur Merk-E AG, zur Mark-E Efluzienz
GmbH, zur Stadtwerke Lüdenscheid GmbH oder zur Bädeitetrieb Lüdenscheid GmbH
ausscheiden und nicht in ein anderes konzerninternes Unternehmen y,rechseln so scheiden
sie zum gleichen Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat der ENERVJE aus.

3.3 Die Vertreter der Arbeitnehmer können - ebenso wie die Vertreter der Aktionäre - vor Ablauf
ihrer regulären Amtszeit durch Beschluss der Hauptversammlung jederzeit und ohne Angabe
von Gründen abberufen werden, Vorbehaltlich einer abweichenden SalzungsbestimmLing
bedarf der Abberufungsbeschluss einer Mehrheit, die mindestens % der abgegebenen
Stimmen umfasst.

3.4 Wird ein Arbeitnehmer vor Ablauf der Amtszeit durch Beschluss der Hauptversammlung der
ENERVIE abberufen oder scheidet er aus sonstigen Gründen aus dem Aufsichtsrat aus,
findet in der nachfolgenden Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen eine Nachwahl für die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds statt.
Ziff. 2.2 und 2.3 finden entsprechende Anwendung.



4. Schlussbestimmungen

41 Änderungen und Ergänzungen dieser Vereibarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schrifiform. Dies gilt auch für die Abbeclingung des Schrlftfomierfordemisses. MündIiche
Neberiabreden zu dieser Vereinbarung wurden nicht getroften.

42 Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung unWirksam sein bzw. werden oder sollten sich in
dieser Vereinbarung Uicken herausstellen, so wird in Folge dessen die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der un1irksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung
einer Lücke ist eine angemessene Regelung zu vereinbaren, die dem am Nächsten kommt.
was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieser Vereinbarung
vereinbarl hätten, wenn sie diesen Punk! bedacht hätten.

4.3 Diese Vereinbarung tdtt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und kan.n..bedersets(d.h.
gemeinschaftlich von den Städten Hagen und Lüdenscherd uridfoder gemeinschaftlich vom
Untemehniensübergrerfenden ßesarnlbetnebsrat und den Betnebsräten Zentral, Netze und
Erzeugung) schnfUich mit einer Frist van 6 Monaten zum AbtauF der Amtszeit des
Aufsrchtsrates gekündigt werden Die Städte Hagen und Lüdenschecd werden m Fae der
Kündigung rechtzeitig vor Ablauf dieser Vereinbarung über das Ob und Wie einer weiteren
freiwilligen Beteiligung von Arbeitnehmervertretem am Aufsichtsrat der ENERVIE
entscheiden.
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